
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/5/9 6Os522/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1958

Norm

KFG 1955 §18

KFG 1955 §83

KfV 1955 §68

Rechtssatz

Es ist zulässig, mit Stadtlicht oder Begrenzungslicht bei zureichender Eigensicht zu fahren, falls die Sichtbarkeit von

einhundertfünfzig Meter den sonstigen Umständen nach gewährleistet ist; dies gilt ungeachtet, ob es sich um

verbautes Gebiet oder um freie Straßenstrecken handelt.

Entscheidungstexte

6 Os 522/57

Entscheidungstext OGH 09.05.1958 6 Os 522/57
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